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Aus den Akten eines griiko-iigyptischen Liegenschaftsprozesses
Papyrus Vindobonensis D 6.889

Von Hubert Metzger, St. Gallen

Im Verlaufe der nun etwa hundertjihrigen Papyrusforschung hat uns der
Wiistensand des Nillandes eine ganze Reihe von Archiven geschenkt, welche die
Tétigkeit bestimmter Beamter dokumentieren oder uns an den Schicksalen von
Familien durch Generationen teilnehmen lassen. Mitunter wurden solche einheit-
liche Bestéinde im Papyrushandel verzettelt. Einzelnen Stiicken nachzuspiiren
und sie aus den entlegensten Sammlungen wieder zusammenzufiigen, ist immer
wieder eine lockende und spannende Aufgabe fiir den Papyrologen.

Als in den achtziger und neunziger Jahren durch das Zusammenwirken des
initiativen Wiener Teppichhéndlers Th. Graf, des Orientalisten J. von Kara-
batschek und des groBziigigen Mizenaten Erzherzog Rainer in Wien eine der
grofiten Papyrussammlungen entstand - heute befinden sich dort ungeféhr 100 0600
Papyri verschiedenster Sprachen und Schriften —, schalteten sich die 6sterreichi-
schen Kaufer auch in die Erwerbungen aus Soknopaiu Nesos ein'. Andere Papyrus-
fetzen und -rollen aus dem gleichen Dorf nahmen den Weg ins Britische Museum.
So kam es denn auch zur Zerstreuung einer kompakten Urkundenmasse, die sich
mit einem eigenartigen Besitzstreit im Dorfe Soknopaiu Nesos befafit. Der Fall
beschéftigte die zustindigen Amtsstellen im ersten Regierungsjahre des Kaisers
Tiberius. -

In die schon bekannten und publizierten Dokumente dieses Prozesses reiht sich
nun der vorliegende Wiener Papyrus ein, der bisher ungelesen in der Sammlung
Erzherzog Rainer geruht hat. Obwohl er nur eine Abschrift enthilt, verdient er
unsere Beachtung: ein Vergleich mit den Paralleltexten bietet AnlaBl zu methodi-
schen Hinweisen; da und dort wirft die Urkunde neues Licht auf textkritische
Fragen. Zudem erginzt das Blatt unsere Kenntnis des sachlichen Zusammenhanges

Abkiirzungen: APF = Archiv fiir Papyrusforschung und verwandte Gebiete — W. Grdz. =
Grundziige und Chrestomathie der Papyruskunde von L. Mitteis und U. Wilcken. I/1 Histori-
scher Teil : Qrundziige von U. Wilcken (Leipzig/Berlin 1912). - M. Chr. = II/2 Juristischer Teil :
Chrestomathie von L. Mitteis (Leipzig/Berlin 1912). — P.Lond. II = Greek Papyri in the
British Museum, ed. by F. G. Kenyon, Catalogue Vol. II (London 1898); Facsim. Vol. IT
(London 1898). — SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Agypten, hrsg. von Fr. Prei-
sigke, F. Bilabel, E. Kiessling (StraBburg/Berlin/Leipzig/Heidelberg/Wiesbaden 1915ff.). —
Wessely, Specim. = C. Wessely, Papyrorum scripturae Graecae specimina isagogica (Leipzig
1900).

1 H. Hunger, Aus der Vorgeschichte der Papyrussammlung der Osterreichischen National-
bibliothek, Mitteilungen aus der Papyrussammlung der osterreichischen Nationalbibliothek,
Neue Serie, 7. Folge (Wien 1962).
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und dréingt zu dem Versuch, die Einzelergebnisse endlich in einer Ubersetzung
einzufangen.

Der ProzeB, aus dem unser Papyrus eine wichtige Zwischenstufe dokumentiert,
spielt sich im Ressort des */diog Adyog in Alexandrien ab. Da es Octavian darauf
abgesehen hatte, Agypten mit allen Mitteln als Doméne monarchischer Staats-
form zu erhalten, iibernahm er aus der ptoleméaischen Verwaltung die Einrichtung
dieses «Sonderkontos», dessen Verwalter als einer der hochsten Beamten nach
Strabo 17,797, 12 1@v adecndrwy xal t@v cic Kaloapa nimrew dpeiAdvrwv éetaotiis
war. Er wahrte alle Anspriiche des Kaisers auf Giiter und Vermégen ; inshesondere
oblagen ihm Verwaltung, An- und Verkauf herrenlosen, unrentablen Landes. Der
Staat iiberblickte somit jeden Zuwachs und Abgang an Privatbesitz, auch die
Nutzung einzelner Parzellen. In diesem weitgesteckten Aufgabenkreis ist auch
die richterliche Funktion des Idioslogos begriindet?.

Zu dem vorliegenden ProzeB sind nicht weniger als zehn Aktenstiicke erhalten,
die uns die ganze Differenziertheit eines solchen fiskalischen Gerichtsverfahrens
zeigen. Sie filhren uns das Auf und Ab eines ausgekliigelten Instanzenweges vor
Augen, in den sich die Kontrahenten in ihrer Verbissenheit und Aufsissigkeit
hineintreiben. Je nachdem, wie wir einzelne Fachausdriicke deuten oder zwischen
den Zeilen lesen, konnen wir Briicken von Urkunde zu Urkunde schlagen. Im we-
sentlichen nahm nach der bisherigen Interpretation® der Proze8 folgenden Verlauf:

Der Priester Satabus, Sohn des Erieus, aus Soknopaiu Nesos, hat im Jahre 11
n. Chr. von einem gewissen Chairemon ein Haus mit Zubehér und einer freien
Baustelle (ytdol Tdmor) gekauft. Drei Jahre spiter klagt ihn sein Amtsbruder
Nestnephis an, er habe sich die freie Baustelle widerrechtlich angeeignet; sie sei
herrenloses Land und miisse ihm, Nestnephis, fiir den Ankauf zur Verfiigung
stehen?. Der Fall gehort also vor den Idioslogos. Der Beklagte erscheint vor dem
Gerichts- und Verwaltungskonvent in Alexandrien®, ersucht aber um Aufschub
der Verhandlung, damit er in seiner Heimatgemeinde den urkundlichen Beweis
fiir sein Besitzerrecht erbringen kénne. In diese Phase des Verfahrens gehort nun
unsere Urkunde. Der Idioslogos entspricht dem Gesuch des Satabus und weist
den Centurio, den Strategen und den Koniglichen Schreiber, also die zustindigen
Behorden des betreffenden Faijimbezirkes, an, die Untersuchung an Ort und
Stelle anhand der Besitzdokumente zu fiihren und das Resultat dem néchsten
Konvent vorzulegen.

Dieser Entscheid lag bisher in drei Exemplaren vor: Wessely, Specim. tab. 11
Nr. 18 = SB 5239 enthilt den Brief an den Kéniglichen Schreiber Asklepiades.

? G. Plaumann, Der Idioslogos, Untersuchungen zur Finanzverwaltung Agyptens in helle-
nistischer und rémischer Zeit, Verhandlungen der PreuBischen Akademie der Wissenschaften,
Phil.-Hist. Klasse 17 (Berlin 1919) 11ff. S. Riccobono, Das rémische Reichsrecht und der Gno-
mon des Idios Logos (Erlangen 1957).

8 U. Wilcken, Der dgyptische Konvent, APF 4 (1908) 366ff. G. Plaumann a. Q. 44ff.

4 Wessely, Specim. tab. 9 Nr. 14 = SB 5237.

8 Wessely, Specim. tab. 8 Nr. 11 Z. 16ff. = M.Chr. 68.
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P. Lond. II 276 a und P. Lond. IT 276 b sind Abschriften eines an den Centurio
Lucretius adressierten Briefes. Dazu tritt nun P. Vind. D 6.889, von der gleichen
Hand geschrieben wie P. Lond. IT 246 a und wahrscheinlich, nach der riickseitig
angebrachten demotischen Zeile zu schlieBen, fiir einen der beiden Kontrahenten
bestimmt.

Das Wiener Papyrusblatt weist eine Hohe von 26 cm, eine Breite von 18 cm
auf. Es ist fein gearbeitet, aber teilweise durch Risse und Wurmfrall zerstort.
Immerhin 148t sich der Text unter Zuhilfenahme der Parallelurkunden verhéltnis-
méBig leicht ergédnzen. Die Tinte hebt sich von dem mittelbraunen Untergrund
deutlich ab. Der Schreiber verrit sich als geiibten Kanzlisten, der mit Eleganz
einzelne Zeichen miteinander verbindet und entsprechend der in tiberianischer
Zeit aufkommenden Mode die Buchstaben an den Zeilenanfingen groBziigig setzts.

Text

1 [ Avtiypa(pov) dvreyp(dpov) émotol(fjs). Zémtiog “Poipolc Aoxenriwe
Exarovrdoynt.
2 [0%F érowmodun]y ovvxpiparo[c €7’ évdéuaros Zava[Poldros
3 7[0? *Epiéwg] eicdedouévwe év [Oralloyioude al -
4 T[fegiov Kalolagog [Ze]facTod mepi Tob :rzgoastln(pﬁat Tijt EavTod
5 oix[{at wi]Aode vén[olvs ddeomdrovs [T0] avriypapdy oot Ymo—
6 t[€]ra[ya, IV'] ci[d]ws xaTaxoAoviofac T]ois & gdrol onuar—
7 vo[ulévoi[s.] Alrnoauéver Zaraf[odri] yo[dv]or eig Ty
8 émi Tomawy anddibw dmepedéulny] eic didxgiowy
9 A[o]xontiov éxarovrdpyov xal Tod [o]reaznyod xal fact—
10 Aixo ypauuatéws, Srnws éni tob [6ltaloyiouod oy
11 dudxpiowy dnddowaot. Td ¢ Zarafodrt magyyetda
12 [rapeiv]ar ToTe xai Tag oixovouias, [€l] Twag Exet,
13 [8lrioxeuuévials Td Exarovrdoyne Smipépew.
14 ("Evovg) a TiBe[ollov Kaloagos Zefafo]t[o]d *Enelp ¢’

Z.3 Das fehlerhafte ciodedouévewr statt elodedouévov erklirt sich aus der Lange
des gewundenen Satzes. In P. Lond. II 276 b Z. 3 ist sogar urspriinglich
geschriebenes ov zu @ geéindert worden.

Z.6 xaraxodovio[ag]: Diesen Fehler begeht auch der Sch1e1ber von P. Lond.
IT 276 a, wihrend Wessely, Specim. tab. 11 Nr. 18 und P. Lond II 276 b
xataxolovdijc haben.

Z.7T aitnoauévwr: Der Verfasser von P Lond. II 276 b gebraucht zunéchst den
Genetivus absolutus, setzt aber nachtréiglich iiber die Genetivendung ein w.

Z. 12 [&i]: Lond. II 276 a laBt die Konjunktion aus. Im iibrigen begniigt sich der
Herausgeber jenes Textes mit der Lesung e exety ... ... pegew, obwohl
das Facsimile (IT Taf. 11) deutlich den Wortlaut von P. Vind. 6.889 bietet.

¢ W. Schubart, Griechische Paldographie (Miinchen 1925) 52.
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Ubersetzung

Abschrift einer Briefabschrift.

Septimius Rufus an den Centurio Lucretius.

Auf dem Verwaltungsdialogismos vom 1. Jahre des erhabenen Kaisers Tiberius
wurde Satabus, Sohn des Erieus, angezeigt, er habe sich zu seinem eigenen Haus
eine freie, herrenlose Baustelle angeeignet. Von dem Urteil, das ich in dieser An-
gelegenheit des Satabus gefillt habe, lieB ich Dir hiemit eine Abschrift anfertigen,
damit Du nach Kenntnisnahme die darin vorgeschriebenen Ma8nahmen treffest.
Da némlich Satabus Aufschub verlangt, um seine Rechte an Ort und Stelle nach-
zuweisen, habe ich die Verhandlung vertagt bis zur Untersuchung durch den
Centurio Lucretius, den Strategen und den Kéniglichen Schreiber. Sie sollen dem
Dialogismos das Untersuchungsergebnis vorlegen. Dem Satabus habe ich befohlen,
dort zu erscheinen und die Urkunden, wenn er wirklich welche besitzt, mit Prii-
fungsvermerk des Centurio beizubringen.

Im Jahre 1 des erhabenen Kaisers Tiberius, am 6. Epeiph.

Im weiteren ProzeBverfahren spielt also der dialoyioudc eine entscheidende
Rolle. Zwar liefen in Alexandrien die Faden der gesamten, duBerst verzweigten
Landesverwaltung zusammen. Damit aber gewisse Aufgaben speditiver erledigt
werden konnten und zugleich der Kontakt mit dem Land geférdert wurde, fiihrten
die rémischen Machthaber in Agypten nach dem Muster anderer Provinzen die
Konventsordnung ein’. Unter der Leitung des Provinzstatthalters fanden jahr-
lich in Alexandrien, Pelusium und Memphis oder Arsinoe diese einige Wochen
dauernden dialoyiopol statt, an denen die verschiedensten Verwaltungsgeschifte
behandelt wurden; neben administrativen Ressorts nahm die Jurisdiktion einen
weiten Raum ein. Demgeméa8 lieB sich der Prifekt auf diesen Reisen von den
verschiedenen zustéindigen Beamten begleiten, unter andern vom Idioslogos, der
bei solcher Gelegenheit mit Hilfe seines Beamtenstabes die Besitzverhéltnisse kon-
trollierte und entsprechende Urteile fallte. Auch aus anderen Konventsbeschliis-
sen, etwa im Zusammenhang mit Liturgiebefreiungen, geht hervor, daf diese
hochsten Instanzen sich an den Konventen nicht auf langwierige Beweisaufnahmen
einliefen. War noch irgend etwas abzukliren, so lieB man sich dafiir Zeit: Der
Fall wurde an die Distriktsbehérden zuriickgestellt, so auch im Streit zwischen
Nestnephis und Satabus. Ob wohl der Urteilsvermerk &i £yec ein gewisses Mif3-
trauen des Idioslogos in sich birgt? Jedenfalls ergab die Abklirung durch die
Lokalbehorden, daBl Satabus im Unrecht war. Offenbar konnte er den Nachweis
seiner Besitzerrechte nicht erbringen. Er hatte sich also dieses bonum vacans
rechtswidrig angeeignet und wurde zu einer GeldbuBle verurteilt: [dmaiTelodw]
nép Emfe[fac]docws Yiddw t[dx]wy Zarafoic [ Eptléws (Spayuas) ¢o.

7 U. Wilcken, Der dgyptische Konvent, APF 4 (1908) 366ff.; W.Grdz. S. 32ff.
8 Wessely, Specim. tab. 11 Nr. 19 Z. 17f. = SB 5240; P.Lond. IT 355 Z. 12; Facsim. IT 17.




	Aus den Akten eines gräko-ägyptischen Liegenschaftsprozesses : Papyrus Vindobonensis D 6.889

